VERPFLICHTUNG DES BAUTRÄGERS
GEMÄSS BGLD. BAUG. LGBI. NR. 10/1998 i.d.g.F.


1. Befugte Personen sind gem. § 24 Abs. 1 mit der Ausführung des Bauvorhabens zu beauftragen. Der Bauwerber hat der Gemeinde den Baubeginn bekanntzugeben und dafür zu sorgen, dass die von der Baubehörde ausgestellte Bauplakette gut sichtbar auf der Baustelle angebracht wird. 
2. Gem. Bauarbeiterkoord.G. BauKG 99 Bgld. 37/99 ist ein Planungs- und Baustellenkoordinator durch den Bauherren zu beauftragen.
3. Einhaltung der von der Baubehörde freigegebenen Einreichunterlagen.
4. Einhaltung der Bestimmungen des Bgld. Baurechts und der Bauverordnung i.d.g.F. sowie der bezughabenden Ö-Normen und OIB Richtlinien.
5. Erfüllung der „Allgemeinen Anforderungen“ bezüglich der Ausführung nach den Regeln der Technik und den bautechnischen Vorschriften (§ 3 Bgld. BauG).
6. Vor Inangriffnahme der Bauarbeiten sind sämtliche Betriebsstellen der BEWAG, BEGAS, POST, WASSERLEITUNG und KANALISATION zu verständigen. Grabarbeiten auf öffentlichem Grund dürfen nur von befugten Firmen nach Rücksprache mit der Gemeinde durchgeführt werden.
7. Die Grundgrenzen sind genau einzuhalten. Vor Inangriffnahme der Bauarbeiten sind die Grundgrenzen mit den Anrainern zu fixieren.
8. Einhaltung der Sicherheitsvorschriften z.B. Aufzüge, Gerüste, Absturzsicherungen, Schutzgerüste, E-Geräte.
9. Bei den Bauarbeiten sind alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit keine Gefährdung der Sicherheit von Personen, kein Schaden an öffentlichen Einrichtungen oder Anrainergebäuden entsteht sowie keine Verkehrsbehinderung eintreten kann. Die Baustelle ist ordnungsgemäß abzuschranken und bei Dunkelheit zu beleuchten.
10. Bescheinigung der befugten Personen über die Flüssigkeits- und Öldichtheit des Fußbodens im Heizraum, der Garage sowie der Ölauffangwanne.
11. Das Betreten des Anrainergrundstückes ist durch den Anrainer zu gestatten, jedoch ist mit diesem vorher rechtzeitig ein Termin zu vereinbaren.
12. Sollten im Zuge der Bauarbeiten die Straße, der Gehsteig oder die Grünflächen beschädigt werden, so ist dies auf Kosten des Bauwerbers wieder ordnungsgemäß herstellen zu lassen
13. Niederschlagswässer, die nicht als Nutzwasser verwendet werden, sind technisch einwandfrei zu versickern, abzuleiten oder zu entsorgen (OIB Richtlinie 3 Abs. 3.1.2)
14. Im Zuge der Abbrucharbeiten und Bauarbeiten hat der Bauwerber die Sicherung der Nachbargrundstücke und –gebäude auf eigene Kosten wahrzunehmen.
15. Brandabschnittsbildende Wände müssen mindestens 15 cm über Dach geführt werden. Sie sind nur bis zur Dacheindeckung zu führen, sofern eine Brandübertragung durch andere Maßnahmen verhindert wird (OIB Richtlinie 2 Abs. 3.1.3)
16. Wird ein bewilligungspflichtiges oder anzeigenpflichtiges Bauvorhaben ohne Baubewilligung bzw. Baufreigabe ausgeführt oder im Zuge der Bauausführung vom Inhalt der Baubewilligung oder Baufreigabe wesentlich abgegangen, hat die Baubehörde die Einstellung der Arbeiten schriftlich zu verfügen und den Bauträger aufzufordern, binnen vier Wochen um nachträgliche Baubewilligung anzusuchen bzw. Bauanzeige zu erstatten. Kommt der Bauträger dieser Aufforderung innerhalb der Frist nicht nach oder wird die Baubewilligung bzw. Baufreigabe nicht erteilt, hat die Baubehörde die Herstellung des rechtmäßigen Zustandes zu verfügen.
17. Fertigstellungsanzeige, Schlußüberprüfungsprotokoll eines Bausachverständigen (z.B. Baumeister, Architekt) an die Baubehörde (Bürgermeister). Dieser darf an der Bauausführung nicht beteiligt gewesen sein. Wichtig für das Schlußüberprüfungsprotokoll ist die Beibringung der Bestätigungen der befugten Personen (Baumeister, Holzbau/Dachstuhl, Überprüfungsbefund eines befugten Elektrotechnikers, Heizungs- und Sanitärinstallation, Rauchfangbefund, Einmessplan gem. §27 Abs.3, usw.) für den Bausachverständigen unbedingt notwendig.
18. Nach Benützungsfreigabe und Erhalt eines neuen Einheitswertes kann um Grundsteuerbefreiung am Gemeindeamt angesucht werden.
19. Für Heizungsanlagen ist separat um Genehmigung anzusuchen.
20. Der Bauwerber ist generell für die ordnungsgemäße Ausführung seines Baues verantwortlich. Er darf mit der Ausführung der Arbeiten nur gesetzlich befugte Personen beauftragen und hat darüber hinaus zu sorgen, dass nur Baumaterialien verwendet werden, die in Österreich zugelassen sind.
21. Niveauänderungen im Bauland, welche die Höhe von 1m und eine Fläche von 100 m² überschreiten, müssen angezeigt werden. 
22. Gemäß § 13 Bgld. Baugesetz sind Grundstücke im Bauland vom Eigentümer in einem gepflegten, das Ortsbild nicht beeinträchtigenden und Personen oder Sachen nicht gefährdenden Zustand zu halten.
23. Die Bewilligung erlischt, wenn die Durchführung des Bauvorhabens nicht binnen 2 Jahren nach Rechtskraft der Bewilligung begonnen wurde oder das Vorhaben nicht innerhalb von 5 Jahren nach Beginn der Durchführung fertiggestellt ist. 
24. Vor Verlegung der Kellerdecke oder Fertigstellung der Fundamentplatte ist von einem Geometer die vorgegebene Höhe der Erdgeschossfußbodenoberkante überprüfen zu lassen.

